
Bezirk Schwyz 
Ressort Umwelt    
Brüöl 7 / Postfach 60 
6431 Schwyz 
 

 

Meldung von Baustellen 
(Verkehrsbehinderungen) 
 

Strassenzug Nr.: Pragelstrasse 

Teilstrecke: Stalden - Fruttli 

Kurzbeschrieb Bauarbeiten: Tief- und Belagsarbeiten 

Teilersatz Oberbau (Fundation, Belag), Stützkonstruktionen, Entwässerung 

Baubeginn: 30. März 2020 

Inbetriebnahme: Herbst 2022 

Einbau Deckbelag Herbst 2022 

Unterbruch der Arbeiten Die Sanierungsarbeiten werden etappiert wie folgt ausgeführt: 

 
. 2020 / Frühjahr:  30. März – 10. Juni  
. 2020 / Herbst: 31. August – Wintereinbruch 
. 2021 / Frühjahr:  Ende März – ca. Mitte Juni (Ende Wintersperre) 
. 2021 / Herbst: ca. Anfangs September – Wintereinbruch 
. 2022 / Frühjahr:  Ende März – ca. Mitte Juni (Ende Wintersperre) 
. 2022 / Herbst: ca. Anfangs September – Wintereinbruch 

 

Jeweils zwischen Arbeitsende Herbst bis Frühjahr verbleibt die Wintersperrenregelung, 
ab ca. Mitte Juni (erfahrungsgemässe Passöffnung witterungsbedingt) bis 
Wiederaufnahme der Arbeiten im Herbst (Anfangs September) sind die Arbeiten 
eingestellt und die Pragelstrasse für den Verkehr geöffnet. 

maximale Breite: ca. 3.00m 

maximale Höhe: keine Beschränkung  

Gewichtsbeschränkung: Gemäss der geltenden Gewichtsbeschränkungen  

Verkehrsbehinderung:  gering    mittel    stark 

 Tiefbauarbeiten, einspurig, mit LSA geregelt 

 Belagsarbeiten, einspurig, mit LSA geregelt 

 Sonstige, siehe Bemerkungen 

Bauleitung (Kontakt): Bigler AG  Ingenieure und Planer, St.Martinsstrasse 3, 6431 Schwyz 

Unternehmung 

 

 

Contratto AG, Chräbelstrasse 9, 6410 Goldau 

 

 



 

 

Bauherrschaft: (Kontakt) Bezirk Schwyz, Ressort Umwelt, Brüöl 7, 6430 Schwyz 

(041 819 67 41) 

 

 

Bemerkungen: Teilsperrungen Tiefbauarbeiten (Frühling 2020 – Herbst 2022): 

  Montag bis Freitag 

 Für Verkehr gesperrt, Vormittag 08.00  -  11.30 

 Für Verkehr gesperrt, Nachmittag 13.00  -  16.00 

 

Vollsperrungen Belagsarbeiten (Frühling 2020 – Herbst 2022): 

Für den Belagseinbau sind tageweise Vollsperrungen vorgesehen. Die genauen 

Termine richten sich am Baufortschritt. 

Von Seite Glarus ist die Pragelpasshöhe (Ausser Wochenendsperren am Samstag / 

Sonntag) ausser während der Wintersperre immer erreichbar. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Folgende Verkehrseinschränkungen gelten für die Pragelpass-Strasse: 
 
1. Fahrverbot für Gesellschaftswagen über 3.5 t Gesamtgewicht und für Kleinbusse 

über 14 Sitzplätze. 

2. Fahrverbot für Lastwagen über 3.5 t Gesamtgewicht, ausgenommen für land- und 

forstwirtschaftlichen Verkehr. 

3. Fahrverbot für Anhänger, ausgenommen für land- und forstwirtschaftlichen 

Verkehr. 

4. Fahrverbot für Militärfahrzeuge über 12 t Gesamtgewicht. 

5. Samstags und sonntags gilt ein Verbot für Motorwagen und Motorräder, 5.5 km 

nach der Passhöhe (Kantonsgrenze SZ/GL bis Richisau, ca. 2 km 


